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1. Wie können Kompetenzen auf das Studium angerechnet werden, die nicht an einer 

Hochschule erworben wurden? 

Es ist nach Hochschulrecht grundsätzlich möglich, Kompetenzen auf das Studium anzurech-

nen, die außerhalb der Hochschule, also in der Ausbildung, im Beruf oder im Ehrenamt erwor-

ben wurden. Damit können bis zu 50 % der studentischen Arbeitsleistung angerechnet wer-

den. Voraussetzung ist, dass die erworbenen Kompetenzen nachgewiesen werden und 

gleichwertig mit denen sind, die im Studium erworben werden sollen. Nicht angerechnet 

werden kann, was als Zulassungsvorsetzung für den Studiengang erforderlich ist. Dazu zählt 

zum einen der Abschluss, mit dem die Zugangsvoraussetzung für die Hochschule erworben 

wurde. Zum anderen ist eine berufliche Qualifikation, die für die Zweitfächer Pflege und Phy-

siotherapie Zugangsvoraussetzung ist, nicht anrechnungsfähig. 

Die Nachweispflicht der Gleichwertigkeit liegt bei den Studierenden. Die Entscheidung über 

die Anerkennung obliegt dem Prüfungsausschuss. Dieser entscheidet auf der Grundlage der 

Empfehlung, die die modulverantwortliche Person gegeben hat. Für jedes Modul gibt es eine 

Professorin/einen Professor mit einschlägiger fachlicher Expertise, die/der diese Einschät-

zung vornimmt. Eine Übersicht über die modulverantwortlichen Personen, die Sie kontaktie-

ren müssen, finden Sie in Moodle unter: Ansprechpartner*innen.  

Das Verfahren der Gleichwertigkeitsprüfung an der Hochschule Fulda beruht auf dem Prinzip 

des Nachweises der erworbenen Qualifikationen durch die Studierenden. Gleichwertigkeit ist 

nur dann gegeben, wenn eine bestimmte Kompetenz auch auf einer entsprechenden Niveau-

Stufe nachgewiesen ist. Es geht also nicht nur um Inhalte, sondern um das, was Sie tatsäch-

lich können. Kompetenz bezieht dabei auch den Grad der Verantwortungsübernahme und 

die Reflexion über das eigene Handeln ein.  

Folgend erhalten Sie Informationen, die Sie für die Erstellung Ihres Antrages benötigen. Das 

notwendige Antragsformular finden Sie hier. Bitte beachten Sie während des Ausfüllens des 

Formulars die verschiedenen Hinweise und befolgen genau die Anweisungen, damit die Be-

arbeitung Ihres Antrages zügig erfolgen kann. 

2. Aus welchen Anteilen besteht der APEL-Antrag? 

1. Antrag auf Äquivalenzprüfung über die Modulverantwortung. Bitte füllen Sie alle Teile des For-

mulars, außer die grau hinterlegten Bereiche, aus. Pro modulverantwortlicher Person füllen Sie 

bitte einen Antrag aus. 

2. Qualifikationsnachweise. Fügen Sie Ihrem Antrag die Qualifikationsnachweise (Zertifikate, 

Arbeitszeugnisse, Leistungsnachweise, Bescheinigungen etc.) hinzu, die Ihre bereits erwor-

benen Kompetenzen belegen. 

https://elearning.hs-fulda.de/gw/course/view.php?id=877
https://www.hs-fulda.de/gesundheitswissenschaften/studium/anrechnung-apel
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3. Ggf. Portfolio. Der Prüfungsausschuss behält sich vor, ein Portfolio mit ausführlicher Be-

schreibung Ihres Kompetenzerwerbs und -niveaus nachzufordern, wenn Ihre eingereichten 

Qualifikationsnachweise zum Kompetenznachweis nicht ausreichen. Die Grundlage für die 

Erstellung des individuellen Portfolios bilden die Modulbeschreibungen in der Anlage zur 

gültigen Prüfungsordnung. Dort können Sie die Qualifikationsziele und die Inhalte der Mo-

dule einsehen. Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Fall zusätzlich das Nachweisformular 

ausfüllen. In diesem verweisen Sie auf die entsprechenden Passagen in Ihrem Portfolio, 

die als Beleg für das Erreichen der jeweiligen Qualifikationen dienen soll.   

3. Wie funktioniert die Antragstellung? 

Schritt 1: Füllen Sie bitte den Antrag Äquivalenzprüfung über die Modulver-

antwortung vollständig bis auf die dunkelgrau hinterlegten Felder 

aus. Fügen Sie Ihre vollständigen Qualifikationsnachweise hinzu. 

Reichen Sie diese Unterlagen per Mail in einem PDF-Dokument der 

modulverantwortlichen Person ein. Bei unterschiedlichen Modul-

verantwortlichen nutzen Sie bitte entsprechend mehrere separate 

Dokumente.  

Schritt 2: Läuft im Hintergrund: Die Modulverantwortung überprüft Ihren 

Antrag und befürwortet/ nicht befürwortet diesen und sendet den 

Antrag per Mail entsprechend der Prüfungsausschussvorsitzenden 

Frau Prof. Dr. Trumpa zu. 

Schritt 3: Die Prüfungsausschussvorsitzende überprüft den Antrag und ent-

scheidet über die Bewilligung. Bei fehlender Eindeutigkeit legt sie 

den Antrag dem Prüfungsausschuss zur Diskussion vor und fordert 

ggf. ein Portfolio nach. Nach der Entscheidung leitet sie ihn per 

Mail an das Studienbüro der Hochschule Fulda. Danach werden die 

befürworteten Modulleistungen (ECTS) in horstl eingetragen. Sie 

erhalten Kenntnis über die Information an das Studienbüro und 

sind somit über die Entscheidung informiert. Ein separater Be-

scheid erfolgt NICHT. 

 

 

 

https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/Unsere_Hochschule/Hochschulrecht/Pruefungsordnungen/Pflege_und_Gesundheit/BEd_BBG_2022.pdf
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CAVE: Ein positiver Bescheid hat zwar eine Reduktion der Studien- und Prüfungsleistungen 

zur Folge, bedeutet jedoch nicht zwangsläufig eine Verkürzung der Studiendauer. Die Zu-

sammenstellung eines verkürzten Studienplans obliegt Ihnen. Hierfür können Sie sich von der 

Studiengangkoordinatorin, Christine Ernst, beraten lassen.  

 

Bitte beachten Sie auch, dass die Anerkennung von außerhochschulischen Leistungen ohne 

Note erfolgt. Entsprechend erhalten die anderen Noten im Studiengang mehr Gewicht. Wird 

eine Bewertung gewünscht, muss die entsprechende Modulprüfung abgelegt werden. 

4. Welche Kriterien tragen zu einem Erfolg Ihres APEL-Antrages bei? 

 Vollständigkeit und Überprüfbarkeit der Unterlagen 

Bitte beachten Sie, dass Sie für alle beantragten Module die entsprechenden Nachweise er-

bracht haben. Besonders zu beachten ist, dass Sie für alle in den Modulen zu erzielenden 

Lernergebnisse Ihre entsprechende persönliche Befähigung nachvollziehbar und überprüfbar 

belegen können.  

 Gültigkeit von Kompetenzen  

Aus dem Antrag muss erkennbar werden, dass Sie zum Zeitpunkt der Antragstellung noch 

über die zur Anrechnung eingebrachten Fähigkeiten verfügen. 

Passung des Kompetenzniveaus  

In der Anrechnung von Kompetenzen muss die Hochschule darauf achten, dass in einer Ge-

samtbetrachtung die Niveau-Stufe 6 des Deutschen Qualifikationsrahmens erreicht wird. 

Eine Erläuterung zum Deutschen Qualifikationsrahmen finden Sie unter www.dqr.de unter 

folgendem Link: hier. 

 Die richtigen Module auswählen 

Beachten Sie, dass ein Nachweis nur einmal anerkannt werden kann. Doppelte Anerkennun-

gen sind nicht möglich. Entscheiden Sie daher genau, welcher Nachweis wofür genutzt wer-

den soll und reichen Sie sie nicht mehrfach ein.  

Das Modul BBG 11, die Abschlussarbeit ist von einer Anerkennung ausgeschlossen.  

 

CAVE: Für Leistungen, die Sie in einem Studium erbracht haben, ist ein anderes Verfahren 

vorgesehen. Informationen dazu finden Sie: hier. 

  

https://www.dqr.de/dqr/de/der-dqr/dqr-niveaus/niveau-6/deutscher-qualifikationsrahmen-niveau-6.html
https://www.hs-fulda.de/studieren/mein-studium/studium-organisieren/pruefungen


 

6 

5. Vereinfachtes Anrechnungsverfahren aufgrund von einschlägig absolvierten (Fach-) 

Weiterbildungen 

Wenn Sie bereits Berufserfahrung und/ oder Fort- bzw. (Fach-) Weiterbildungen absolviert 

haben, so sind diese auf das Zweitfach und andere Modulleistungen anrechnungsfähig. Die 

Antragstellung erfolgt wie zuvor beschrieben, allerdings genügt hier Ihr Qualifika-

tionsnachweis (Zeugnis, Urkunde, Arbeitszeugnis).  Ein Portfolio mit einer Beschreibung der 

erworbenen Kompetenzen entfällt. 

Hinweis: 

Berufliche Kompetenzen, die Sie in Ihrer Ausbildung erworben haben, können nicht auf Mod-

ulleistungen der Zweitfächer Pflege oder Physiotherapie anerkannt werden. Sie stellen eine 

Zulassungsvoraussetzung für das gewählte Zweitfach dar. 

 

5.1 Erstfach Gesundheit: Vereinfachtes Verfahren für die (Fach-) Weiterbildung Intensiv- 

und Anästhesiepflege 

Wenn Sie bereits erfolgreich eine (Fach-) Weiterbildung im Bereich Intensiv- und Anästhe-

siepflege im Umfang von mindestens 300 Stunden absolviert haben, so können Sie sich diese 

Kompetenzen auf die folgenden beiden Module anerkennen lassen: 

- BBG 2a Humanbiologische Grundlagen I (5 ECTS) – PG1095 

- BBG 4a Organfunktionen I (5 ECTS) – PG1097 

 

5.2 Zweitfach Pflege: Vereinfachtes Verfahren für die (Fach-) Weiterbildung Praxisanlei-

tung 

Wenn Sie bereits erfolgreich eine (Fach-) Weiterbildung im Bereich Praxisanleitung von 

mindestens 120 Stunden absolviert haben, so können Sie sich diese Kompetenzen auf das fol-

gende Modul anerkennen lassen: 

- BBG 12 Fachpraktische Anleitung (4 ECTS) – PG1181 

 

5.3 Zweitfach Pflege: Vereinfachtes Verfahren für die Anerkennung einschlägiger 

Berufspraxis 

Haben Sie bereits nach Ihrer Berufsausbildung einschlägige Berufserfahrung in der Pflege 

mindestens im Umfang von 300 Stunden absolviert und können dies anhand eines Ar-
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beitszeugnisses nachweisen, dann können Sie sich diese auf das Zweitfach Pflege als fol-

gendes Wahlmodul anerkennen lassen: 

- P 10 Pflegepraxis II (10 ECTS) – PG1193  

 

5.4 Zweitfach Physiotherapie: Vereinfachtes Verfahren für die Anerkennung der Zertif-

ikatsausbildung Manuelle Therapie 

Haben Sie bereits nach Ihrer einschlägigen Berufsausbildung die Zertifikatsausbildung Ma-

nuelle Therapie absolviert, dann können Sie sich diese auf das Zweitfach Physiotherapie als 

folgendes Wahlmodul anerkennen lassen: 

- PT 09 Muskuloskelettale Rehabilitation (10 ECTS) – PG1161 

 

5.5 Zweitfach Physiotherapie: Vereinfachtes Verfahren für die Anerkennung der Zertif-

ikatsausbildung KG ZNS nach Bobath, Vojta oder PNF (Propriozeptive Neuro-

muskuläre Faszilitation) 

Haben Sie bereits nach Ihrer einschlägigen Berufsausbildung die Zertifikatsausbildung KG 

ZNS nach Bobath, Vojta oder PNF absolviert, dann können Sie sich diese auf das Zweitfach 

Physiotherapie als folgendes Wahlmodul anerkennen lassen: 

- PT 08 Motorisches Lernen (10 ECTS) – PG1160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


